
  
 

Ethikkommission 
 

Zusammenfassung zur Qualifikation von Prüfern und Stellvertretern nach dem AMG/MPG 

 
Benötigte Qualifikationsnachweise für Prüfer und deren 

Stellvertreter nach dem AMG 

Benötigte Qualifikationsnachweise für Prüfer und deren 

Stellvertreter nach dem MPG 

Sowohl für AMG als auch MPG benötigt: 

• aktueller Lebenslauf 

• Nachweis der Studienerfahrung 
- Für LKP und Hauptprüfer: Nachweis mindestens 2-jähriger Erfahrung in der Durchführung 

klinischer Prüfungen  
(vgl. § 40 Abs. 1 Nr. 5 AMG / vgl. § 20 Abs. 1 Nr. 4 MPG) 

ZERTIFIKATE für AMG 

1. AMG-Grundlagenkurs 
    (mindestens 8 UE) 

2. AMG-Aufbaukurs 
    (mindestens 8 UE) 
Ausnahme:  
Es kann auch ein zweitägiger Prüferkurs durchgeführt werden, wenn dieser 
mind. 16 UE umfasst und nach 2013 durchgeführt wurde. 
Dann entfällt 1 und 2. 

3. Auffrischungskurs  
    (mindestens 4 UE)  
    Nur durchzuführen, wenn die letzte klinische Prüfung länger als 3 Jahre  
    zurückliegt. 

4. AMG-Update-Kurs 
    (mindestens 2 UE) 
    Inhaltlicher Schwerpunkt muss bei geänderten Normen liegen. 

ZERTIFIKATE für MPG 

Für jeden klinischen Prüfer: 

1.MPG-Grundlagenkurs oder  AMG-Grundlagenkurs (8 UE) + 
    (mindestens 8 UE) MPG-Ergänzungskurs (4 UE) 
  
Für LKP und Hauptprüfer zusätzlich: 

2. MPG-Aufbaukurs oder AMG-Aufbaukurs (8 UE) + 
    (mindestens 8 UE)  MPG-Ergänzungskurs (4 UE) 
  
 

3. Auffrischungskurs 
    (mindestens 4 UE)  
    Nur durchzuführen, wenn die letzte klinische Prüfung länger als 3 Jahre  
    zurückliegt. 

4. MPG-Update-Kurs 
    (mindestens 2 UE) 
    Inhaltlicher Schwerpunkt muss bei abgeänderten Normen liegen. 

Gilt für Hauptprüfer und LKP  

(inkl. deren Stellvertreter). 

basierend auf den jeweiligen Beschlüssen der Bundesärztekammer und des AKEK zur curricularen Fortbildung 


